
 

www.phoenix-solingen.de/downloads/inhalt brandschutzkonzepte                                                                22.04.2006 

Brandschutzkonzepte müssen insbesondere folgende Angaben enthalten (offene Liste): 
 
1. Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr,  
 
2. den Nachweis der erforderlichen Löschwassermenge sowie den Nachweis der 

Löschwasserversorgung, 
 
3. Bemessung, Lage und Anordnung der Löschwasserrückhalteanlagen, 
 
4. das System der äußeren und inneren Abschottungen in Brandabschnitte bzw. 

Brandbekämpfungsabschnitte sowie das System der Rauchabschnitte mit Angaben über die 
Lage und Anordnung und zum Verschluss von Öffnungen in abschottenden Bauteilen, 

 
5. Lage, Anordnung, Bemessung und Kennzeichnung der Rettungswege auf dem 

Baugrundstück und in Gebäuden mit Angabe zur Sicherheitsbeleuchtung, zu automatischen 
Schiebetüren und zu elektrischen Verriegelung von Türen, 

 
6. die höchst zulässige Zahl der Nutzer der baulichen Anlage, 
 
7. Lage und Anordnung haustechnischer Anlagen, insbesondere der Leitungsanlagen, ggf. mit 

Angabe zum Barndverhalten im Bereich von Rettungswegen, 
 
8. Lage und Anordnung der Lüftungsanlagen mit Angaben zur brandschutztechnischen 

Ausbildung, 
 
9. Lage, Anordnung und Bemessung der Rauch und Wärmeabzugsanlagen mit Eintragung der 

Querschnitte bzw. Luftwechselraten sowie der Überdruckanlagen zur Rauchfreihaltung von 
Rettungswegen, 

 
10. die Alarmierungseinrichtungen und die Darstellung der elektroakustischen Alarmierungs-

anlage  (ELA- Anlage), 
 
11. Lage, Anordnung und ggf. Bemessung von Anlagen, Einrichtungen und Geräten zur 

Brandbekämpfung (wie Feuerlöschanlagen, Steigeleitungen, Wandhydranten, Schlauch-
anschlussleitungen, Feuerlöschgeräten) mit Angaben zu Schutzbereichen und zur 
Bevorratung von Sonderlöschmitteln, 

 
12. Sicherheitsstromversorgung mit Angaben zur Bemessung und zur Lage und 

brandschutztechnischen Ausbildung des Aufstellraumes, der Ersatzstromversorgungs-
anlagen (Batterien, Stromerzeugungsaggregate) und zum Funktionserhalt der elektrischen 
Leitungsanlagen, 

 
13. Hydrantenpläne mit Darstellung der Schutzbereiche, 
 
14. Lage und Anordnung von Brandmeldeanlagen, 
 
15. Feuerwehrpläne, 
 
16. betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und Brandbekämpfung sowie zur Rettung von 

Personen, 
 
17. Angaben darüber, welche materiellen Anforderungen der Landesbauverordnung oder in 

Vorschriften aufgrund der LBO nicht entsprochen wird und welche ausgleichende 
Maßnahmen stattdessen vorgesehen werden, 

 
18. verwendete Rechenverfahren zur Ermittlung von Brandschutzklassen nach Methoden des 

Brandschutzingenieurwesens. 


